
Gemeinde Sölden
Land kreis B reisgau-Hochschwa rzwald

HAUPTSATZUNG

Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der
Gemeinderat Sölden am 11. Juli 2001 folgende Hauptsatzung beschlossen.
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I. Form der Gemeindeverfassung

sl
Gemei nderatsvedass u n g

Venryaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

ll. Gemeinderat

s2
Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde.

Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über
alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen
oder dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung
seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Mißständen in der Gemeindever-
waltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

s3
Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehren-
amtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

lll. Ausschüsse des Gemeinderats

s4
Beratender Ausschuss

(1) Es besteht ein beratender Ausschuss für Bau- und sonstige technrsche Angele-
genheiten (Bauausschuss).

(2) Dieser Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und vier
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates.

(3) Für jedes weitere Mitglied des Ausschusses wird ein Stellvertreter bestellt, der
d iesen i m Verh i nderu ngsfal I vertritt. (Persön I icher Stel lvertreter).

(4) ln den beratenden Ausschuss können durch den Gemeinderat sachkundige Ein-
wohner widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamt-
lich tätig.



(5) Der Geschäftskreis des Bauausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1.1 Bauleitplanung
1 .2 Bauanträge

lV. Bürqermeister

s5
Rechtsstellung

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

s6
Zuständigkeit

('1 )Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die Gemeinde. Er ist
für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang
der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeinde-
verwaltung. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der
laufenden Venrualtung und die ihm sonst durch Gesetz oder den Gemeinderat
übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener
Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn
die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anord-
nung der zuständigen Behörde geheim gehalten werden muss.

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertra-
gen, soweit sie ihm nicht bereits nach Absatz 1 zukommen:

2.1 Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von
8.000,00 € im Einzelfall.

2.2 Die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben
und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zu 3.000,00 € im Einzelfall.

2.3 Die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie
U nterstützu ngen.

2.4 Die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigie-
bigkeitsleistungen bis zu 1.000,00 € im Einzelfall.

2.5 Die Stundung von Forderungen im Einzelfall:
2.5.1. bis zu zwei Monate in unbeschränkter Höhe
2.5.2 bis zu sechs Monate und bis zu einem Höchstbetrag von 5.000,00 €.

2.6 Den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung sol-
cher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von
Vergleichen , wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert



2.7

oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht
mehr als 1 .000,00 € beträgt.

Die Veräußerung und dingliche Belastung, den Enruerb und Tausch von
Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Aus-
übung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 5.000,00 € im Einzelfall.

2.8 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen
bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 1.000,00 € im Einzelfall.

2.9 Die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.000,00 € im Einzel-
fall.

2.10 Die Bestellung von Bürgern zur ehrenamtlichen Mitwirkung sowie die Ent-
scheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen
ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt.

2.11 Die Zuziehung sachkundiger Einwohner
ratungen einzelner Angelegenheiten im
den bzw. beratenden Ausschüssen.

V. Stellvertretung Bürqermeister

und Sachverständiger zu den Be-
Gemeinderat und in beschließen-

die

s7
B ü rgerme i ste r-Stel lve rtrete r

Es werden ein oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters aus der Mitte des
Gemeinderates gewählt.

Vl. Schlussbestimmunqen

s8
lnkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt
bisherige Hauptsatzung vom 29. Juli 1998 mit ihren Anderungen außer Kraft.



Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach $ 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn sie gegenüber der
Gemeinde Sölden geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.

Sölden, den I 1. Juli 2001

Riesterer
Bürgermeister

ausgehängt am 1 3.08.2001
abgenommen am 21 .08.2001


